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Es ist nicht selten gängige Praxis: Re-
zepte werden direkt an die Apothe-

ke gefaxt. Doch damit bewegt sich die Ärz-
teschaft auf äußerst dünnem Eis. Das Be-
reithalten von Rezepten zur Abholung in 
einer Arztpraxis auf Wunsch der Patienten 
ohne Notfalllage stellt aus Sicht der Recht-
sprechung (zuletzt OLG Saarbrücken, Ur-
teil vom 25.09.2013, Az. 1 U 42/13) einen 
unzulässigen Betrieb einer nicht geneh-
migten Rezeptsammelstelle dar. 

In dem zu entscheidenden Fall hatte 
eine Apothekerin einen konkurrieren-
den Apotheker auf Unterlassung des Be-
treibens von nicht genehmigten Rezept-
sammelstellen in Anspruch genommen. 
Anlass war, dass drei verschiedene Arzt-
praxen innerhalb von acht Werktagen 
etwa 70 Rezepte per Telefax an die be-
klagte Apotheke versandt hatten und 
die Apotheke die verordneten Medika-
mente dann per Boten direkt an die Pa-
tienten auslieferte. Danach fuhr ein Bote 
der Apotheke bei den Arztpraxen vorbei 
und sammelte die Originalrezepte ein.
Die Gerichte stützen ihre Entscheidung 
auf § 24 Apothekenbetriebsordnung Ap-
BetrO (Textauszug siehe Kasten). Danach 
dürfen Rezeptsammelstellen aus Gründen 
der Arzneimittelsicherheit nur mit Er-
laubnis der zuständigen Behörde (Ab-
satz 1) und nicht bei Angehörigen der 
Heilberufe unterhalten werden (Ab-
satz 2). Ein Verstoß ist bereits dann anzu-
nehmen, wenn die Verschreibungen von 
der Arztpraxis nur gefaxt oder fernmünd-
lich übermittelt oder wenn sie von Mit-
arbeitern der Arztpraxis oder Apotheke in 
die Betriebsräume des Apothekers ge-
bracht werden, es sei denn für die entspre-
chende Handhabung besteht im Einzel-
fall ein nachvollziehbarer medizinischer 
Grund. Dieser könne sich aus der Qualität 
der Versorgung, der Vermeidung von We-
gen für Gehbehinderte oder aus schlech-
ten Erfahrungen ergeben, die Patienten 
bei anderen Anbietern gemacht haben.

Allein die Bequemlichkeit eines Ver-
sorgungsweges des Patienten ist kein 
hinreichender Grund, der die Übermitt-
lung der Rezepte per Telefax oder telefo-

nisch an eine Apotheke seitens der Arzt-
praxis rechtfertigt. Die Ratio des § 24 Ap-
BetrO besteht darin, den Anschein einer 
wirtschaftlichen Vernetzung zwischen 
Arztpraxen und Apotheken bei der Abga-
be von Medikamenten und damit den 
Eindruck einer Beeinträchtigung der 
ärztlichen Unabhängigkeit zu vermei-
den. Das Allgemeininteresse an einer in-
haltlichen und organisatorischen Tren-
nung beider Berufsgruppen geht den pri-
vaten Wünschen der Patienten vor. 
Aufgrund der großen Anzahl der über-
mittelten Rezepte im Fall des OLG Saar-
brücken war der Senat der Ansicht, dass 
es sich bei diesen Fällen nicht ausnahms-
los um begründete Einzelfälle handeln 
kann. Die Vorgehensweise belegt viel-
mehr eine Absprache zwischen den Ärz-
ten und dem Apotheker sowie Bequem-
lichkeitserwägungen zugunsten der Pa-
tienten. Zwar ist es durchaus denkbar, 
dass Patienten von sich aus den Wunsch 
äußern, das verschriebene Medikament 
von einem bestimmten Apotheker zu er-
halten. In der Regel ist es dem Patienten 
aber gleichgültig, welcher Apotheker sie 
mit dem verschriebenen Medikament 
versorgt, weil keinerlei Qualitätsunter-
schiede der Medikamente bestehen.

Der Apotheker konnte sich auch 
nicht damit entlasten, dass ein Teil der 
Rezepte Patienten aus einer Einrichtung 
betraf, mit der er einen Versorgungsver-
trag abgeschlossen hatte. Insoweit stellt 
der Senat klar, dass es Aufgabe des Heim-
trägers und nicht der behandelten Ärzte 
ist, sich um die Einlösung der Rezepte zu 
kümmern. Es wäre daher lediglich dann 
zulässig gewesen, wenn die Rezepte durch 
die Heimmitarbeiter gesammelt und der 
Apotheke übermittelt worden wären.

Die beklagte Apotheke musste sich 
im Ergebnis das Sammeln der Rezepte 
durch die beteiligten Ärzte zurechnen 
lassen, da wegen der Anzahl der übermit-
telten Rezepte aus Sicht des Gerichtes be-
legt war, dass es sich um ein konzentrier-
tes, vom dem – zumindest konkludenten 
– Einverständnis der beklagten Apotheke 
getragenes Vorgehen gehandelt hat. 

Zudem weist die Rechtsprechung 
darauf hin, dass ein Verstoß gegen den 
ungenehmigten Betrieb einer Rezept-
sammelstelle in Arztpraxen zumeist mit 
einem Verstoß gegen das in § 11 Apo-
thekengesetz ApoG (Textauszug siehe 
Kasten) verankerte Abspracheverbot 
zwischen Ärzten und Apothekern ein-
hergeht, da Absprachen auch still-
schweigend erfolgen können. Hiergegen 
kann man zwar einwenden, dass die di-
rekte Übermittlung von Verordnungen 
an eine Apotheke nicht auf einer Ab-
sprache zwischen Arzt und Apotheker 
beruhen muss. Einer solchen Argumen-
tation begegnet die Rechtsprechung 
aber mit hohen Anforderungen an die 
Darlegungs- und Beweislast. Findet die 
direkte Übermittlung von der Praxis an 
den Apotheker über längere Zeit und in 
größerem Umfang statt, so sei bei le-
bensnaher Betrachtung von einer zu-
mindest stillschweigenden Absprache 
auszugehen. Das Fehlen einer solchen 
Absprache müssten Arzt oder Apotheker 
darlegen und beweisen. Der Beweis, dass 
etwas nicht existiert, also keine, zumin-
dest konkludente, Absprache vorliegt, 
wird aber kaum jemals zu führen sein. 
Zudem kommt es bei dem Verbot der Zu-
leitung von Verordnungen nicht darauf 
an, ob irgendwie geartete wirtschaftli-
che Absprachen – die selbstverständlich 
ebenfalls unzulässig wären – zwischen 
Arzt und Apotheker bestehen.
Wird ein Rezept von Seiten einer Arzt-
praxis direkt an eine Apotheke gefaxt 
oder der Rezeptinhalt telefonisch sei-
tens der Praxis „bestellt“, ist dies regel-
mäßig unzulässig. Nur in medizinisch 
begründeten Einzelfällen oder auf aus-
drücklichen Wunsch des Patienten, ein 
Medikament von einem bestimmten 
Apotheker ausgehändigt zu bekommen, 
hält die Rechtsprechung diese Vor-
gehensweise für zulässig. Dasselbe gilt 
für eine Notfallsituation..  
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